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Unterweisungsinhalte - Beispiele

▪ Gefahrstoffe - Rechtliche Grundlagen

▪ Gefahrstoffe - Wie erkennt man sie?

▪ Gefahrstoffe - Aufnahmewege

▪ Gefahrstoffe - Wie gehe ich vor?

▪ Gefahrstoffe - Management

▪ Gefahrstoffe - PSA

▪ Gefahrstoffe - Betriebsanweisung

▪ Gefahrstoffe - Schutzmaßnahmen
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Gefahrstoffe
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Gefahrstoffe - Rechtliche Grundlagen

▪ Gefährlichkeitsmerkmale

▪ Einstufung, Verpackung und 

Kennzeichnung

▪ Sicherheitsdatenblatt

▪ Gefährdungsbeurteilung und 

Schutzmaßnahmen

▪ …

Gefahrstoffverordnung und 

Chemikaliengesetz
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Gefahrstoffe - Wie erkennt man sie?
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Gefahrstoffe - Aufnahmewege?

Quelle: Unfallkasse Sachsen
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Gefahrstoffe - Wie gehe ich vor?

Geplanter Einsatz eines Gefahrstoffs

Informationsermittlung → über das Sicherheitsdatenblatt

Gefahrstoffverzeichnis Gefährdungsbeurteilung Betriebsanweisungen

Festlegung und Einführung der 

erforderlichen Schutzmaßnahmen 

und deren Wirksamkeitsprüfung

Mitarbeiter-Unterweisung

Ergebnisse
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Gefahrstoffe - Management

▪ Produktspezifische Sicherheitsdatenblätter: Aktuell, vollständig 

und zugänglich für die Beschäftigten (in Papierform oder digital).

▪ Gefahrstoffverzeichnis: Muster-Formular im PRAXIS-

Handbuch. Aktuell, vollständig und zugänglich 

für die Beschäftigten (in Papier oder digital).

▪ Betriebsanweisungen: Muster-Gruppen-Gefahrstoff-

Betriebsanweisungen im PRAXIS-Handbuch. Betriebs-

anweisungen zur Einsichtnahme bereithalten. Grundlage 

der Mitarbeiter-Unterweisungen.

▪ Schutzmaßnahmen: Rangfolge: S (Substitution) - T (Technisch) -

O (Organisatorisch) - P (Persönlich) → STOP-Prinzip.

Schutzmaßnahmen festlegen, einführen + unterweisen und 

danach Prüfung auf Wirksamkeit.
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Gefährdungsbeurteilung

(Gefährdungen ermitteln und beurteilen)

Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilung

Schutzmaßnahmen festlegen und durchführen

Schutzmaßnahmen auf Wirksamkeit überprüfen

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Benutzung von PSA durch die 

Beschäftigten, solange eine 

Gefährdung besteht (Tragepflicht)!

Sorgfaltsverpflichtung bei der Benutzung von PSA:

- Sachgerechte Aufbewahrung der PSA.

- Prüfung vor Gebrauch und Reinigung nach Gebrauch.

- Schadhafte PSA ausbessern bzw. austauschen.



12

▪ Medizinische Einmalhandschuhe (DIN EN 455)

→z. B. in der Patientenbehandlung.

▪ Flüssigkeitsdichte, ausreichend widerstandsfähige 

Handschuhe (DIN EN 374)

→z. B. bei Tätigkeiten mit Gefahrstoff-Konzentraten.

▪ Augen- und ggf. Gesichtsschutz (DIN EN 166)

→wenn bei der Tätigkeit mit Verspritzen  oder Versprühen zu rechnen

ist (Angaben des Produktherstellers im Sicherheitsdatenblatt).
180103142092_1

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180103142092&ih=008&category=57478&rd=1&ssPageName=mem_guide:2
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▪ Ggf. Schutzkleidung, wenn bei der 

Tätigkeit mit Verspritzen oder Versprühen

(Bio-/Gefahrstoffe) zu rechnen ist

(Information: Angaben des Produktherstellers

im Sicherheitsdatenblatt)

→z. B. flüssigkeitsdichte (langärmelige) 

Einweg-Schutzschürze

▪ Mund-Nasen-Schutzmaske (Medizinprodukt)

→ Patientenschutz! MNS schützt auch den Träger vor größeren 

Tröpfchen und ist „Berührungsschutz“ für Mund und Nase.

→ DIN EN 14683 (Empfehlung: Typ II R)

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
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▪ Ggf. Atemschutz (partikelfiltrierende Halbmaske mit

oder ohne Ausatemventil → Eigen- und/oder Fremdschutz)

→ FFP2 / FFP3 (Filtering-Face-Pieces)

▪ Ggf. Gehörschutz

→ z. B. im Praxislabor

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
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Gefahrstoffe - Schutzmaßnahmen

▪ Begrenzungen:

- Anzahl der Beschäftigten, 

- Dauer und der Höhe der Exposition und

- auf die für die Tätigkeit erforderliche Menge.

▪ Angemessene Hygienemaßnahmen (Reinigung des Arbeitsplatzes).

▪ Identifizierbarkeit der Gefahrstoffe!

▪ Nicht in Lebensmittelbehältern aufbewahren!

▪ Beachtung von Lagerungskriterien:

- z. B. Mengenreduzierung, 

- Zusammenlagerung, 

- Lagerhöhe.

 

Verdünnung
für 

Alkydfarben

 

Räumliche 
Trennung 
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Achtung: Bitte nicht vergessen, das Thema „Gefahrstoffe“ in der 

Zahnarztpraxis bearbeiten Sie mit der Checkliste und der 

Gefährdungsbeurteilung (Dokumentation und Aktualisierung).
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